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Münster, 20.09.2014 
A n t r a g : 
 
 
 
Schwimmunterricht im Stadtbezirk Münster Nord  

�

Die BV Nord möge beschließen: 
 
die Verwaltung wird gebeten zu prüfen, wie nach dem Totalschaden des Hallenbades 
Kinderhaus durch den Starkregen am 28.07.2014 der Schwimmunterricht für die Schüler der 
Schulen im Stadtbezirk Münster-Nord sicherzustellen ist. Hierbei sollten neben der Nutzung 
von außerbezirklichen Hallenbädern auch die Möglichkeiten der Mitnutzung der 
Schwimmbäder in der Papst-Johannes-Schule und den LWL-Schulen im Stadtbezirk 
miteinbezogen werden. 
Der BV-Nord ist ggfls. ein entsprechendes Konzept vorzulegen. 
 
 
 
 Begründung: 
 
Durch den Starkregen am 28.07.2014 hat das Hallenbad Kinderhaus einen Totalschaden 
erlitten. Schwimmunterricht ist somit auf längere Zeit nicht möglich. Daher sind Alternativen 
zu prüfen, damit weiterhin Schwimmunterricht für die Schüler im Stadtbezirk Münster-Nord 
angeboten werden kann. 

 
Weitere Begründung ggf. mündlich. 
 
 
 
 
 
 
 Bloch  Sauerwald  Wypyrsczyk  und Fraktion 
 
 


